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 Veröffentlicht am 24.01.2020

Norm

ArbVG §105 Abs4

Rechtssatz

Das Recht auf Kündigungsanfechtung geht auch dann nicht auf den Arbeitnehmer über, wenn sich herausstellt, dass

der Betriebsrat einem (tatsächlich nicht gestellten) Verlangen auf Anfechtung der Kündigung jedenfalls nicht

entsprochen hätte.
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